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Zu § 39 StVG:

§47

Während der arbeite- und unterrichts
freien Zeit können mit Jugendlichen Ex
kursionen (Besuch von Betrieben, Ausstel
lungen, Museen, Gedenk-, Kultur- und 
Sportstätten) in Begleitung von Strafvoll- 
zugsangehörigen durchgeführt werden.

§48

Die Zusammenarbeit mit den Familien
angehörigen bezieht sich vorrangig auf El
tern bzw. aridere Erziehungsberechtigte. Sie 
ist vornehmlich durch Aussprachen, insbe
sondere über die festgelegten Erziehungs
maßnahmen, die Ergebnisse der Berufsaus
bildung, der Allgemeinbildung und die Vor
bereitung der Wiedereingliederung in das 
gesellschaftliche Leben, zu verwirklichen 
sowie durch Rechenschaftslegungen der Ju
gendlichen vor den Familienangehörigen.

Zu § 40 StVG:

§49

(1) Die Durchführung des allgemeinbil
denden, berufstheoretischen und berufs
praktischen Unterrichts sowie der Maßnah
men zur Weiterführung der Allgemeinbil
dung obliegt den Berufsschulen der Jugend
häuser.

(2) Zur Gewährleistung der berufsprak
tischen Ausbildung sind durch die Leiter 
der Jugendhäuser mit Leitern volkseigener 
Betriebe entsprechende Vereinbarungen ab
zuschließen.

(3) Prüfungen sind entsprechend der 
Facharbeiterprüfungsordnung durchzufüh
ren.

(4) Jugendliche, bei denen die bildungs
mäßigen Voraussetzungen für eine Berufs
ausbildung nicht ausreichen oder bei denen 
die Dauer der Strafzeit eine solche nicht 
zuläßt, sind unter gleichzeitiger Gewähr
leistung der Berufsschulpflicht zu gesell
schaftlich nützlicher Arbeit einzusetzen.

(5) Zur Weiterführung der Allgemein
bildung sollen mit Jugendlichen während 
der arbeitsfreien Zeit Förderungsmaßnah
men durchgeführt werden, die das Errei
chen des nächsthöheren Klassenzieles der 
allgemeinbildenden polytechnischen Ober
schule in Einzelfächern ermöglichen.

§50

(1) Für Jugendliche, die ihre allgemeine 
Oberschulpflicht noch nicht erfüllt haben 
und vor Beginn des Vollzuges der Strafe 
mit Freiheitsentzug Schüler der polytech
nischen Oberschule waren, kann auf der 
Grundlage der Lehrpläne des Ministeriums 
für Volksbildurtg die Weiterführung des 
allgemeinbildenden Unterrichts erfolgen. 
Die Fortführung des allgemeinbildenden 
Unterrichts ist so zu gestalten, daß er den 
Anforderungen einer künftigen Berufsaus
bildung gerecht wird. Diesen Jugendlichen 
wird durch das Jugendhaus aus staatlichen 
Mitteln ein monatliches Taschengeld von 
10 bis 20 M gewährt.

(2) Prüfungen sind auf der Grundlage 
der geltenden Bestimmungen des Ministe
riums für Volksbildung abzulegen.

§51

In der Zeit der Schulferien ist Jugend
lichen jährlich eine Arbeitsruhe von 3 Wo
chen zu gewähren. In dieser Zeit sind vor
wiegend sportliche sowie kulturelle Veran
staltungen und andere Maßnahmen der 
sinnvollen Ausgestaltung der unterrichts- 
und arbeitsfreien Zeit durchzuführen.

Zu §41 StVG:

§52
Für Strafgefangene, die gemäß § 41 Ab

sätze 1 und 2 StVG in Jugendhäusern ver
bleiben, treffen die für den Vollzug der 
Freiheitsstrafe an Jugendlichen geltenden 
Bestimmungen weiter zu.

Zu §42 StVG:

§53

Eine Einzelunterbringung darf einen un
unterbrochenen Zeitraum von 6 Monaten 
nicht überschreiten.

Zu §43 StVG:
§54

(1) Die Gemeinschaftsverpflegung für 
Strafgefangene besteht aus mindestens 
3 Mahlzeiten, von denen eine als warme 
Mahlzeit zu verabreichen ist.

(2) Im Drei- und durchgehenden Schicht-


